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Der Bayerische Alpenplan ist ein Zonierungskonzept zur Regulierung der Verkehrsinfra-
struktur. Zu seinem fünfzigjährigen Jubiläum 2022 stellt sich die Frage, ob er die aktuellen 
und künftigen, stark divergierenden Landnutzungsansprüche auszugleichen in der Lage 
ist. Deshalb werden die Auswirkungen des als raumplanerisches Ziel wirkenden Instru-
ments analysiert. Resultate zeigen, dass der Alpenplan die bayerischen Alpen vor einer 
touristischen Übererschließung bewahrt und zugleich den Schutz ökologisch sensibler 
Bereiche über den Flächennaturschutz hinaus erheblich erweitert hat – ohne den Tou-
rismus und Naherholungsverkehr sowie deren wichtige regionalwirtschaftlichen Effekte 
einzuschränken. Probleme, die vom in den Alpen forcierten Klimawandel ausgehen und 
zu verstärkt auftretenden Naturgefahren führen, müssen künftig ernster genommen 
werden. Sie sollten zu einer inhaltlichen Erweiterung der Zone C des Alpenplans Anlass 
geben, um proaktiven Naturgefahrenschutz zu leisten. Eine entsprechende Anpassung 
des Regelungssystems mit dem Ziel, die sog.  Alpenplan-Ruhezone zu einer umfassenden 
Schutzzone weiterzuentwickeln, ist unabdingbar. Damit würde sich der alte Alpenplan zu 
einem echten Alpenplan 2.0 verändern, lautet die dringliche Forderung an die Bayerische 
Staatsregierung. Darüber hinaus werden die Pros und Contras einer äußeren Erweiterung 
des Alpenplans in den Grenzen des Alpenkonventions-Perimeters debattiert. Denn die 
raumwirksame Erschließung mit Verkehrsinfrastrukturen vom Hochgebirge ins Alpenvor-
land nimmt graduell zu. Der Anwendungsbereich der Alpenkonvention berücksichtigt so-
wohl alpine als auch voralpine Landschaften, was administrativ (Alpenlandkreis-Grenzen) 
und aufgrund der vielfältigen strukturellen Verflechtungen zwischen den Bayerischen Al-
pen und ihrem Vorland raumfunktional sinnvoller erscheint. Im Alpenvorland finden sich 
derzeit noch gering erschlossene Gebiete, die etwa als Moor-, Streuwiesen- und Waldland-
schaften eine zentrale Rolle nicht zuletzt als Kohlendioxidspeicher im Klimaschutz sowie 
(Hoch-)Wasserschutz besitzen und durch den Alpenplan in seiner bisherigen morpho-
logisch begründeten Abgrenzung nach Norden nicht einbezogen werden. Die räumliche 
Erweiterung müsste dabei im Sinne eines Freiraumverbundsystems insbesondere die 
Zielsetzung verfolgen, die Zersiedlung bzw. Landschaftsfragmentierung im Alpenvorland 
zu begrenzen und somit landschaftsökologisch wirksame Freiraumkorridore zwischen 
alpinen und voralpinen Landschaften dauerhaft raumplanerisch zu sichern. 
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The Bayerischer Alpenplan is a zoning concept for regulating transport infrastructure. 
On its 50th anniversary 2022, the question arises whether it can balance the current and 
future, strongly diverging land use demands. Therefore, the impact of the instrument, 
which acts as a spatial planning objective, is analyzed.  As the results show, the Alpenplan 
has saved the Bavarian Alps from overdevelopment for tourism and, at the same time, 
has considerably extended the protection of ecologically sensitive areas beyond sectoral 
nature conservation – without limiting tourism and local recreational traffic as well as 
their important economic effects for the region. We have to focus on problems of the near 
future, caused by the amplified extent of climate change in the Alps, which exacerbates 
natural hazards (e.g., landslides). They should give rise to a precautionary extension of the 
content of Zone C of the Alpenplan to provide pro-active natural hazard protection, which 
is a short-term demand of this paper to the Bavarian state government aiming for a new 
Alpenplan 2.0. In addition, the pros, and cons of an external expansion of the Alpenplan 
within the boundaries of the Alpine Convention perimeter are critically debated. This is 
because the spatially effective development of the landscape with transport infrastructure 
gradually increases from the high mountains to the Alpine foothills. Even in the foothills 
of the Alps there are areas with little development, such as moorland, litter meadows and 
forest landscapes, which play a central role in climate protection, not least as carbon sinks, 
flood protection and groundwater recharge, which are not included by the Alpenplan in 
its previous morphologically based delimitation. The scope of the Alpine Convention, on 
the other hand, considers both alpine and pre-alpine landscapes, which seems to make 
more sense from an administrative point of view (alpine district boundaries) and from a 
spatial-functional point of view due to the manifold structural interconnections between 
the Bavarian Alps and their foothills. The spatial expansion would have to pursue the goal 
of limiting urban sprawl and landscape fragmentation in the foothills of the Alps as well 
and thus permanently safeguard open space corridors between Alpine and pre-Alpine 
landscapes in terms of spatial planning. 

1 Einleitung

„Die Alpen, die der Altmeister des Deutschen Naturschutzes, Walther Schoenichen [ergänzt 
1876–1956], als das Wahrzeichen Europas bezeichnete, sind in den letzten Jahrzehnten wie kein 
anderer Landschaftsraum zum Schnittpunkt verschiedenartigster Interessen geworden. Kaum sonst 
wo vollzog sich der Umbruch von der weitgehend naturnahen zur weitgehend erschlossenen Land-
schaft so rasch wie hier“ (Karl 1968: 144), (Schoenichen 1952). Mit diesem Zitat beginnt der 1968 
publizierte, fundamentale Aufsatz von Dr. Helmut Karl, welcher Auslöser für den Bayerischen 
Alpenplan (in Kraft seit 1972) war. Der Satz könnte noch heute so formuliert werden, besonders 
wenn man die Alpen außerhalb des Freistaats Bayerns in Sachen Landschaftswandel kritisch analy-
siert (Job et al. 2022).
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Der Alpenplan ist Raumordnung mit Weitblick, ein echter umweltpolitischer Meilenstein oder, 
wie Job et al. (2014: 333) es treffend formuliert haben: „Die beste Idee, die Bayern je hatte“. „Für 
die CSU war der Umweltschutz damals ein Ausweis dafür, moderne Themen aufzunehmen und 
Naturschutz passte als Heimatschutz durchaus ins wertkonservative Denken. Ein derart großer 
Wurf in der Raumordnung wie der Bayerische Alpenplan wurde und wird auch in den alpinen 
Nachbarländern stets mit Bewunderung betrachtet. Kein Alpenstaat verfügt über eine vergleichbare 
Regelung“ (Bayerle 2022: 1). Den weiteren Rahmen setzender Hintergrund für diese kaum abseh-
bare Entwicklung war dreierlei: 1. Der 1968 gegründete ‚Club of Rome‘ verankerte mit seinem 
aufsehenerregenden, über 30 Millionen Mal verkauften Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ 
(Meadows et al. 1973) das Thema Umweltschutz erstmals im öffentlichen Bewusstsein. 2. 1970 
fand das erste „Europäische Naturschutzjahr“ statt und es wurde, als erstes weltweit, das Umwelt-
ministerium (damals „Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen“) 
eingerichtet. Dessen verantwortlicher Minister Max Streibl machte nicht nur 1970 den Weg für den 
Bayerischen Wald als ersten Nationalpark Deutschlands frei, sondern griff auch das raumplaneri-
sche Zonierungskonzept von Karl auf und setzte es für den Bayerischen Alpenplan 1972 geschickt 
um. 3. In Stockholm wurde 1972 die erste „UNO-Weltkonferenz über die menschliche Umwelt“ 
abgehalten, die als Beginn der internationalen Umweltpolitik gilt und auch Umweltbewegungen als 
Nichtregierungsorganisationen ein mediales Forum gab.

In den Jahrbüchern des Vereins zum Schutz der Bergwelt ist in Sachen Bayerischer Alpenplan 
zu verschiedenen Zeitpunkten des vergangenen halben Jahrhunderts ausführlich berichtet und kri-
tisch kommentiert worden, wie gesagt, zuerst 1968 durch den „Erfinder“ des raumordnungsrecht-
lichen Alpenplans selbst: Helmut Karl; in der Folge durch Hans Hintermeier (1972), Cornelia 
Stapff (1995), Konrad Goppel (2012), Marius Mayer, Nicolin Strubelt, Felix Kraus & Hubert Job 
(2016/2017) und Klaus Lintzmeyer (2018a, 2018b).

Zum 50. Geburtstagsjubiläum 2022 des wegen seiner Innovationskraft und Raumwirksamkeit 
in allen Alpenanrainerstaaten bekannten Bayerischen Alpenplans wird angeregt, den Alpenplan 
weiterzuentwickeln. Es geht dabei insbesondere um die in Zeiten des in den Alpen forciert ab-
laufenden Klimawandels stärkere inhaltliche Gewichtung der Naturgefahren-Problematik bei 
der Alpenplan-Zonierung. Daraus resultiert die kurzfristige Forderung zur massiven Erweiterung 
seiner Zone C sowie einer entsprechenden Anpassung des Regelungssystems mit dem Ziel, die 
sog. Alpenplan-Ruhezone unbedingt zu einer umfassenden Schutzzone weiterzuentwickeln. Somit 
versteht sich dieser Beitrag einerseits als Geburtstagsschrift für die Kontinuität eines einmaligen 
raumplanerischen Instrumentes, auf das die Bayerische Staatsregierung zu Recht stolz sein darf. 
Andererseits ist dieser Artikel ein Plädoyer dafür, dem verdienten Alpenplan in Zeiten des globa-
len Klima- und Umweltwandels künftig noch größeren Impetus zu verleihen, indem er zu einem 
Alpenplan 2.0 wird, der seinen Namen verdient.

Darüber hinaus werden die Pros und Contras einer langfristigen äußeren Erweiterung des 
Alpenplans zum Perimeter der völkerrechtlichen Alpenkonvention (Unterzeichnung 1991, in 
Kraft seit 1995) debattiert (Danz 1989, Haßlacher 2001, Speer 2001). Diese räumliche Erwei-
terung soll im Sinne eines Freiraumverbundsystems darauf gerichtet sein, die Zersiedlung bzw. 
Landschaftsfragmentierung auch im Alpenvorland zu begrenzen und somit landschaftsökolo-
gisch wirksame Freiraumkorridore zwischen alpinen und voralpinen Landschaften planerisch 
dauerhaft zu sichern.
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2 Historie

Ohne Menschen würde es keine Schutzgebiete geben, denn sie sind normative Setzungen. In der 
Neuzeit werden Naturschutzbemühungen gemeinhin auf das Jahr 1872, die Gründung des Yel-
lowstone Nationalparks in den USA, zurückdatiert und lassen sich nicht zuletzt mit dem drohenden 
Verschwinden der imposanten Landschaften des „Wilden Westens“ durch die unaufhaltsam voran 
rückende Siedlerfront erklären (Job 2022). Die Alpen sind davon nicht ausgenommen – für die 
Infrastruktur stehen stellvertretend die Aufstiegshilfen des Tourismus. Lange vor der Formulierung 
des theoretischen Leitbilds der Nachhaltigkeit und exakt 100 Jahre nach Etablierung des Yellowstone 
Modells hat sich die bayerische Landesplanung mit dem Alpenplan zum Ziel gesetzt, die Verkehrser-
schließung der bayerischen Alpen zu regulieren und landschaftlich sensible alpine Freiflächen von 
Infrastruktur freizuhalten. 

Auslöser dafür war der seit den 1960er-Jahren zu beobachtende, von Umweltschützern und Deut-
schem Alpenverein z. T. massiv kritisierte Erschließungsboom mit Bergbahnen und Skigebieten. 
„Der Anstieg der Touristen- und Ausflüglerzahlen führte in den 1960er und frühen 70er Jahren 
zu einer regelrechten Goldgräberstimmung… Diese Entwicklung wurde durch finanzielle Hilfen 
des bayerischen Staats unterstützt… Bereits etablierte Ferienorte wiederum fürchteten durch die 
wachsende Konkurrenz eine Verkleinerung ihres Anteils. Entsprechend suchten sich die Regionen 
und Gemeinden in der Schaffung möglichst zahlreicher und spektakulärer Sport- und Zerstreuungs-
möglichkeiten gegenseitig zu überbieten – darunter abermals Bergbahnen und Skigebiete. Jedoch 
gewann seit Ende der 1960er Jahre auch eine Denkrichtung an Boden, die den Schwerpunkt auf 
ruhige, naturnahe Erholung legte.“ (Hasenöhrl 2011: 326f.). Als Reaktion darauf legte Dr. Helmut 
Karl (1927–2009) als Mitarbeiter von Prof. Dr. Otto Kraus (1905–1984) von der Bayerischen Lan-
desstelle für Naturschutz (damals noch dem Bayerischen Innenministerium zugeordnet) im Jahre 
1968 in dieser Jahrbuchreihe einen großmaßstäbigen Planentwurf – basierend auf eigenen karto-
graphischen Feldarbeiten und Luftbildern – für die Bayerischen Alpen vor: „eine Art Raumordnung 
für das Seilbahnwesen“ [und] darüber hinausgehend im Sinne einer „Gesamtordnung im alpinen 
Raum“ (Karl 1968: 161). Darin differenzierte er drei Zonen insbesondere gemäß dem Grad der 
bereits vorhandenen Erschließung. Zudem waren die potenzielle Gefährdung durch Naturgefahren 
und nicht zuletzt die Landschaftsökologie Kriterien der planerischen Ausweisung. Darauf aufbauend 
erarbeitete die Abt. Landesentwicklung des bereits im Jahre 1970 gegründeten Bayerischen Staats-
ministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) (Weiger 2020) den Entwurf 
des Alpenerschließungsplans. Am 03.06.1971 eröffnete Umweltminister Dr. Max Streibl anlässlich 
eines Symposiums auf dem Wendelstein/Bayrischzell mit dem vorgelegten Drei-Zonen-Entwurf 
das raumordnungsrechtliche Alpenerschließungsplan-Anhörungsverfahren u.a. für die betroffenen 
Landkreise und Gemeinden.

Es wird an dieser Stelle daran erinnert, dass zum damaligen Zeitpunkt in Bayern noch das Reichs-
naturschutzgesetz von 1935 fortgegolten hat, somit das Bayerische Naturschutzgesetz von 1973, 
das Bundesnaturschutzgesetz von 1976 sowie das erste Bayerische Landesentwicklungsprogramm 
(LEP) von 1976 als Instrument des Bayerischen Landesplanungsgesetzes noch nicht bestanden. 
Dadurch hatten die Naturschutzverbände, die erst in den 1980er Jahren die naturschutzrechtlichen 
Anerkennungen im Sinne von § 29 BNatSchG erhielten, noch keine Mitwirkungsrechte in Rechtset-
zungs- und Verwaltungsverfahren. Rückblickend ist anzunehmen, dass das o.g. Symposium auf dem 
Wendelstein, d.h. in Sichtweite des Rotwandgebietes, von Umweltminister Streibl bewusst gewählt 
wurde, weil „das letzte umstrittene Gebiet für die Zone C des Alpenplans das Rotwandgebiet war“. 
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(Pichler 2018: 31, Pichler 2022, Lintzmeyer 2018a). Denn die Gemeinde Bayrischzell plante im 
zentralen Rotwandgebiet eine Skigebietserschließung mit einer Kabinenbahn sowie 10 Schleppliften 
und forderte zur Genehmigung dieser Planung die Abstufung der geplanten Alpenplan-Zone C des 
Rotwandgebietes in die Zone B.

 

Abb. 1: Werbeplakat zur Unterschriften-
aktion (1971) der „Bürgeraktion: Rettet 
das Rotwandgebiet vor der Zerstörung“ 
gegen die Rotwand-Skigebietsplanung 
der Gemeinde Bayrischzell. (Quelle: Ar-
chiv DAV-Sektion Leitzachtal).

Schon im Februar 1971 hatte sich gegen diese Rotwand-Skigebietsplanung auf Initiative von Lotte 
Pichler/Bayrischzell aus der örtlichen DAV-Sektion Leitzachtal heraus die erste Bürgerinitiative im 
Alpenraum gegen eine Skiliftplanung, die „Bürgeraktion: Rettet das Rotwandgebiet vor der Zerstö-
rung“, gegründet (Pichler 2018 u. 2022, Lintzmeyer 2018a). Die Akteure der Initiative befürchte-
ten durch die Bayrischzeller Skigebietspläne für den Raum München die Zerstörung des beliebten 
Rotwand-Skitourengebietes und forderten den Erhalt und den Schutz dieser Erholungslandschaft 
(Pichler 2018 u. 2022, Lintzmeyer 2018a). Die Bürgeraktion organisierte 1971 erfolgreiche Pro-
testkundgebungen in Miesbach und München und startete eine Unterschriftenaktion gegen die 
Rotwandgebietspläne, durch die im November 1971 an Umweltminister Streibl über 25.000 Un-
terschriften übergeben werden konnten. Nachdem neben anderen auch der Miesbacher Kreistag die 
Abstufung des Rotwandgebietes zur Zone B mehrheitlich ablehnte, beschloss am darauffolgenden 
Tag das Bayerische Kabinett den Bayerischen Alpenplan; das Rotwandgebiet blieb in der Zone C 
(Pichler 2018 u. 2022, Lintzmeyer 2018a).
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Nachfolgend erfolgt ein Abdruck aus „Bayerland – Der illustrierte Zeitspiegel“ (Juli 1971): „Die 
Alpen gehen alle an! – BAYERLAND-Gespräch mit dem Bayerischen Staatsminister für Landes-
entwicklung und Umweltfragen, Max Streibl“ und „Die neue Ordnung im Gebirge – Ein wichtiger 
Abschnitt des Umweltschutzes: der neue Alpenerschließungsplan schützt den Erholungsraum Al-
pen“. Damit sollten Ziel und Zweck des Alpenplans einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und für 
eine bessere Akzeptanz bei Bürgern wie Lokalpolitikern gesorgt werden.

Abb. 2: Titelseite der Zeitschrift „Bayerland – Der illustrierte Zeitspiegel“ (Nr. 7/Juli 1971) 
zum Schwerpunktthema „Der Bayerische Alpenplan“. (Quelle: Archiv K. Lintzmeyer).
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Abb. 3–8: Abdruck aus „Bayerland – Der illustrierte Zeitspiegel“ (Juli 1971): „Die Alpen gehen alle an! – 
BAYERLAND-Gespräch mit dem Bayerischen Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen, Max 
Streibl“ und „Die neue Ordnung im Gebirge – Ein wichtiger Abschnitt des Umweltschutzes: der neue Alpener-
schließungsplan schützt den Erholungsraum Alpen“.“ (Quelle: Archiv K. Lintzmeyer).
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Am 22.08.1972 (GVBl S. 324 ff.) wurde dann die Verordnung über den vorgezogenen Teilab-
schnitt „Erholungslandschaft Alpen“ (= Bayerischer Alpenplan) des Bayerischen Landesentwick-
lungsprogramms (LEP) erlassen und trat am 01.09.1972 in Kraft (StMLU 1980; Karl 1968; Speer 
2008, Goppel 2012, Mayer et al. 2016/17, Pichler 2018 u. 2022, Lintzmeyer 2018a).

Die Zonierung des Bayerischen Alpenraums für Verkehrsvorhaben (öffentliche Bergbahnen ein-
schließlich Schleppaufzüge, Ski- und Bobabfahrten, Rodelbahnen, öffentliche Straßen (außer Bun-
desfernstraßen) sowie Privatstraßen und -wege (außer Wanderwegen), Landeplätze und Segelflugge-
lände) nach drei Intensitätsstufen A, B, C war eine Innovation des Normgebers. Sie zielte mit ihrer 
Zone C (Verkehrsvorhaben sind darin landesplanerisch unzulässig, dies gilt nicht für notwendige 
landeskulturelle Maßnahmen) auf den damals noch jungen Naturschutz und die Verringerung alpi-
ner Naturgefahren sowie auf die nicht anlagengebundene, landschaftsbezogene Erholung ab (Goppel 
2003). Immens erweitert wurde dadurch auch die naturschutzfachliche Schutzgebietskulisse (Bender 
et al. 2017, Hedden-Dunkhorst 2017, Job et al. 2017). Als Teil des LEP entfaltet der Alpenplan bis 
heute die Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumordnung gemäß Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Landesplanungsgesetz (BayLplG1), wonach Ziele der Raumordnung von allen öffentlichen Stellen 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten sind.

Im Jahre 1980 erschien vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Um-
weltfragen die Informationsbroschüre zur „Landesplanung in Bayern – Erholungslandschaft Alpen“   
textlich und kartografisch – zum ersten Mal in Farbe. Der Bayerische Alpenplan wurde somit erneut 
der Öffentlichkeit präsentiert. Diese thematische Karte hat im Hinblick auf das jedermann bekann-
te Ampelsystem-Schema übrigens eine ungewohnte Farbsignatur: die Zone C, in Rot dargestellt, 
passt perfekt, aber die Zone B hätte dann logischerweise gelb und die Zone A eigentlich grün sein 
sollen. Aufgrund dieser raumordnungs- und naturschutzgeschichtlich wichtigen Publikation wird 
nachfolgend über wichtige Passagen daraus informiert.



94

Abb. 9: Informationsflyer/Faltblatt „Landesplanung in Bayern – Erholungslandschaft Alpen“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg., 1980), mit kartografischer Darstellung 
(„Karte 1 Erholungslandschaft Alpen“) des 1972 in Kraft getretenen und im LEP 1976 fortgeschriebenen Bay-
erischen Alpenplans).

Nachfolgend das Faksimile der Informationsbroschüre zur „Landesplanung in Bayern – Erho-
lungslandschaft Alpen“ zur Begründung für die 1972 beschlossene und 1976 ins LEP übernommene 
„Erholungslandschaft Alpen“, den Bayerischen Alpenplan. (StMLU 1980).
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Abb. 10: Auszug aus dem Informationsflyer/Faltblatt „Landesplanung in Bayern – Erholungslandschaft Alpen“ 
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg., 1980).
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Abb. 11: s.o.
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Abb. 12: s.o.
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In Würdigung der Verdienste zur Entstehung des Bayerischen Alpenplans erhielt Dr. Helmut Karl 
im Jahre 2008 als „Vater des Alpenplans“ von CIPRA Deutschland und ihren Mitgliedsorganisati-
onen (Bergwacht Bayern, BUND Naturschutz in Bayern, Deutscher Alpenverein, Landesbund für 
Vogelschutz, Naturfreunde Deutschland, Mountain Wilderness Deutschland, Verband Deutscher 
Berg- und Skiführer, Verein zum Schutz der Bergwelt) den Deutschen Alpenpreis. (Speer 2011).

Abb. 16: Dr. Helmut Karl (re.) wird durch Dr. Stefan Köhler (Präsident von CIPRA Deutschland) für seine 
Verdienste um den Bayerischen Alpenplan der Deutsche Alpenpreis 2008 verliehen. (Foto Franz Speer).



102

Verleihung des 2. Deutschen Alpenpreises 
am 11. Dezember 2008, „International Mountain Day“ 
im Haus des Alpinismus, Festsaal und Foyer, Praterinsel 5, 80538 München  

Ablauf 

19.00 Begrüßung  Ludwig Wucherpfennig, 
DAV-Vizepräsident 

19.10 Der 2. Deutsche Alpenpreis der 
CIPRA  

Dr. Stefan Köhler, 
Präsident CIPRA Deutschland 

19.20 Laudatio  Prof. Dr. Hubert Weiger, 
Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
und Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

19.35 Verleihung des Preises an  
Dr. Helmut Karl 

Dr. Stefan Köhler 
Präsident CIPRA Deutschland 

19.40 Dankesrede Dr. Helmut Karl 

20.00 Festrede 
Thema: 
Der Alpenplan – ein 
erfolgreiches Instrument zum 
Schutz und zur nachhaltigen 
Entwicklung des bayerischen 
Alpenraumes 

Prof. Dr. Konrad Goppel,  
Ministerialdirigent und Leiter der Abteilung Landesentwicklung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie 

20.30 Stehempfang mit Imbiss und 
Getränken für alle Gäste 

Gelegenheit zum Gespräch (Presse) 

21.30 Ende 

Anfahrtskizze: 

 mit der S-Bahn bis Haltestelle Isartor 

 mit der U-Bahn bis Haltestelle Lehel (U4/U5) 

 Mit der Straßenbahnlinie 17 bis Mariannenplatz 

Bitte kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
da am Haus keine Parkplätze zur Verfügung stehen  

---------------------  bitte abtrennen und in Sichtumschlagbrief stecken oder per Fax   ------------- 

Rückantwort: 2. Deutscher Alpenpreis (bis 4. Dezember 2008)  

0 Ich nehme teil  ……………………………………..  (Name in Druckbuchstaben) 

.....................................................  (Institution) 
0 Ich bin leider verhindert 

An          Per Fax: 
CIPRA Deutschland        0831 - 18024
Heinrichgasse 8 
          Per E-Mail: 
87435  Kempten        cipra@cipra.de 

Abb. 17: CIPRA Deutschland-Programm zur Verleihung des 2. Deutschen Alpenpreises 2008 an Dr. Helmut Karl.
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Der Alpenplan wurde vielfach in der Literatur thematisiert und analysiert (Barker 1982; Hensel 
1987; Goppel 2003, 2012, 2018; Job et al. 2013, 2014, 2017, 2020; Mayer et al. 2016). In der vor-
liegenden Evaluierung zum 50-jährigen Bestehen wird zunächst die Funktionsweise des Alpenplans 
vorgestellt sowie seine Wirkung zusammenfassend bewertet. Danach wird gefragt, ob er heute noch 
ein zeitgemäßes Instrument ist, um der massiven Individualisierung landschaftsbezogener Erholungs-
nutzungen, der sukzessiven Zerschneidung alpiner Freiräume mit Wegen und den Folgenutzungen, 
wie z. B. dem Befahren mit elektrischen Mountainbikes (E-MTB), raumplanerisch zu begegnen 
(Broggi et al. 2017; BUND 2020; Haßlacher et al. 2018; Mayer et al. 2016). Anschließend erfolgt 
vor dem Hintergrund des in den Alpen schnell ablaufenden Klimawandels (Pröbstl-Haider, Pütz 
2016) und zusehends knapper werdender Freiräume (Job et al. 2020) ein Plädoyer für einen drin-
gend für notwendig erachteten, inhaltlich erweiterten „Alpenplan 2.0“. Denn verstärkt auftretende 
Naturgefahren, wie Rutschungen oder Extremhochwasser sollten zu einer kurzfristigen inhaltlichen 
Erweiterung der Zone C des Alpenplans Anlass geben, um proaktiven Naturgefahrenschutz zu leis-
ten. Dazu gehört auch eine entsprechende Anpassung des Regelungssystems mit dem Ziel, die sog. 
Alpenplan-Ruhezone zu einer umfassenden Schutzzone weiterzuentwickeln. Schließlich wird die 
langfristige Idee einer nördlichen Erweiterung des alten Alpenplans hin zum Perimeter der Alpen-
konvention und damit den dichter besiedelten und unter starkem Nutzungsdruck stehenden Alpen-
landkreisen insgesamt kritisch debattiert. Für diesen gewagten Vorstoß zur räumlichen Erweiterung 
des Alpenplans ins Alpenvorland hinein werden die Ergebnisse einer Befragung (Brainwriting) von 
Expertinnen und Experten aufgeführt. Am Ende stehen die Diskussion und ein Fazit mit der finalen 
Forderung an die Bayerische Staatsregierung für einen Alpenplan 2.0.

3 Funktionsweise und Zielsetzung

Der Alpenplan basiert auf der Idee, dass die Entscheidung über die Zulässigkeit von Verkehrsinfra-
strukturerschließungen wegen deren indirekter Effekte auf die Siedlungs- und Tourismusentwicklung 
eine Schlüsselrolle für die allgemeine Raumentwicklung spielt. Er reguliert die Erschließung der 
Bayerischen Alpen mit Verkehrsvorhaben wie etwa Liften und Seilbahnen (soweit sie dem öffent-
lichen Verkehr dienen), Ski- und Rodelbahnen, öffentlichen und privaten Straßen und Wegen 
(mit Ausnahme von Wanderwegen) sowie Flugplätzen (Bayerische Staatsregierung 2020: 46). Ohne 
leichte Zugänglichkeit (Straßen, Parkplätze, Seilbahnen) tendiert der traditionelle Tourismus in 
naturnahen Gebieten zu einem sehr niedrigen Intensitätslevel. Freiräume werden somit vor Infra-
strukturentwicklung verschont (Goppel 2012, 2018; Job et al. 2013). Dabei schafft der Alpenplan 
eine flächendeckende wie grundsätzliche Lösung, die nicht von Einzelfallentscheidungen abhängig 
ist und die verschiedenen Ansprüche von Tourismus, Wirtschaft sowie Natur- und Artenschutz 
gleichermaßen berücksichtigt. Seine Zonierung umgreift:

•  die Zone A oder „Erschließungszone“ (35 % der bayerischen Alpen), die alle Siedlungen und die 
meisten Gebiete mit bereits existierenden, intensiven Landnutzungen der Talbereiche umfasst;

•  die Zone B oder „Pufferzone“ (22 %), wo Vorhaben erst nach eingehender Prüfung zugelassen 
werden, sofern sie nicht mit prioritären raumplanerischen Anforderungen (insbesondere des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege) konfligieren;
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•  die Zone C oder „Ruhezone“ (43 %), die als generell geschützte Zone konzipiert ist: Alle Ver-
kehrsvorhaben – außer notwendigen landeskulturellen Maßnahmen für die traditionelle Land- 
und Forstwirtschaft – sind explizit unzulässig und damit ist implizit nur nicht-intensive, der 
Landschaft angepasste, landschaftsorientierte Erholungsnutzung erlaubt. Der Ruhezonen-Begriff 
des Alpenplans von 1972 wurde im weiteren Verlauf als „Ruhezone“ in der 1995 in Kraft getrete-
nen Rahmenkonvention der Alpenkonvention (AK) in Art. 2 Abs. 2, i (Tourismus und Freizeit) 
übernommen. Ebenso erscheint der Begriff „Ruhezone“ in den 2002 in Kraft getretenen AK-
Protokollen: „Raumordnung und nachhaltige Entwicklung“ in Art. 9, Abs. 4 b, „Naturschutz 
und Landschaftspflege“ in Art. 11, Abs. 3, „Tourismus“ in Art. 10, „Energie“ in Art. 2 Abs. 4.

Das System der fachplanerisch festgelegten Schutzgebiete überschneidet sich mit dem Alpenplan. 
Obwohl Letzterer kein naturschutzrechtliches Instrument ist, hat er auch erheblichen Einfluss auf 
die Schutzgebietskulisse. Tatsächlich umfasst die Zone C nämlich etwa 10 % mehr Fläche als alle 
Gebiete der strengen Schutzkategorien zusammen (Gesamtfläche der Schutzgebietskategorien Na-
tionalpark, Naturschutzgebiet, Natura 2000-Gebiete (= FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) in 
den Bayerischen Alpen: 1.694,5 km²). Darüber hinaus bietet sie einen zusätzlichen Flächenanteil 
von knapp über 15 % an Freiräumen, die nur durch ihren Ruhezone-Status (Lage in der Zone C 
des Alpenplans) geschützt sind (Job et al. 2014).

4 Bewertung der Wirkung

Wie gesagt, zielt der Alpenplan darauf ab, die touristische Erschließung zu regulieren. Empirisch 
belegt ist dass er das erreicht hat, ohne den für Bayern wichtigen Wirtschaftsfaktor Tourismus ein-
zuschränken, wie Job et al. (2014) an einer Zeitreihenanalyse der Gästeübernachtungen zeigen. Im 
LEP-Kontext ist der Alpenplan das Instrument mit der größten Kontinuität. Die Raumnutzungs-
konflikte vermeidende Steuerungswirkung der Zone C haben Job et al. (2017) anhand von 19 nicht 
realisierten skitouristischen Erschließungsprojekten in den bayerischen Alpen dokumentiert. 12 
dieser Projekte betrafen bislang unerschlossene Berggipfel (z. B. Alpspitze, Hirschberg, Rotwand) 
oder gar Bergmassive, die bis heute frei von jeglicher mechanischen Aufstiegshilfe geblieben sind 
(Watzmann, Inzeller Kienberg, Hochgern).
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Abb. 18: Berggipfel1 mit geplanter, aber nicht realisierter skitouristischer Erschließung in den Bayerischen Alpen 
(„Alpenplan“-Gebiet, Stand 01.01.2017). (Quelle: aus Job et al. 2017).

1  Ergänzende Details zum Abb.-Inhalt „Schutzgebiete nach BayNatSchG (Jahr der Ausweisung)“, die in der 
Abb. wegen der Übersichtlichkeit unvollständig dargestellt sind:

 Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) gilt seit 1973, davor galt in Bayern ab 1935 bis 1973 das 
Reichsnaturschutzgesetz (RNatSchG); ab 1976 gilt zusätzlich das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

 1909 wurde im Königreich Bayern das Bayerische Polizeistrafgesetzbuch (PStGB) mit Art. 22 b geändert, wo-
durch in Verbindung mit ortspolizeilichen Vorschriften die Möglichkeit geschaffen wurde, Pflanzenschonbezirke 
und Naturschutzgebiete festsetzen zu können (1935 Ablösung durch das RNatSchG). Europarechtliche Natura 
2000-Schutzgebiete aufgrund der FHH-RL von 1992 und der Vogelschutz-RL von 1979 bleiben hier ungenannt.

 Bemerkungen zu den bezeichneten Gipfeln der Karte:
 –  Hochgrat (1963 LSG der Hochgratkette aufgrund RNatSchG; jedoch 1972 Eröffnung der Hochgrat-Bahn; 

nur der Hochgratgipfel ist heute als Ruhezone geschützt)
 –  Hirschberg (1953 LSG Weißachtal und 1956 LSG Tegernsee und Umgebung aufgrund RNatSchG; der Hirsch-

berg ist Grenzberg der beiden LSGs)
 –  Brecherspitze (der eigentliche Gipfel liegt außerhalb, am Rand des LSG Spitzingsee und Umgebung von 1955 

aufgrund RNatSchG)
 –  Rotwand (1955 LSG Oberstes Leitzachtal und Umgebung von Bayrischzell aufgrund RNatSchG; 1987 LSG 

Rotwand aufgrund BayNatSchG; Rotwand-Teilfläche wurde aus dem zuerst genannten LSG herausgenommen)
 –  Aiplspitze (1955 LSG Oberstes Leitzachtal und Umgebung von Bayrischzell und LSG Spitzingsee und Um-

gebung aufgrund RNatSchG; 1987 LSG Rotwand aufgrund BayNatSchG. Die Aiplspitze ist Grenzgipfel der 
drei genannten LSGs)

 –  Brünnstein (1955 LSG Auerbachtal einschließlich Regau und Bichlersee aufgrund RNatSchG)
 –  Innzeller Kienberg (1954 NSG Chiemgauer Alpen (= NSG Hochkienberg, Dürnbachhorn, Sonntagshorn, 

Inzeller Kienberg und Staufen in den Chiemgauer Alpen) aufgrund RNatSchG)
 – Sonntagshorn (1954 NSG Chiemgauer Alpen aufgrund RNatSchG; s. a. Innzeller Kienberg)
 –  Watzmann (1921 NSG Königssee aufgrund PStGB; 1978 Nationalpark Berchtesgaden aufgrund BayNatSchG 

u. BNatSchG).
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Am prominentesten davon ist das immer wieder für einen Skigebiets-Ausbau diskutierte Riedber-
ger Horn im Naturpark Nagelfluhkette, weswegen der Alpenplan zuletzt kurzfristig aufgeweicht wor-
den war, bald aber wieder rekonstituiert werden konnte. Hierfür hat der immense öffentliche Druck, 
forciert von Seiten des BN, LBV (beide reichen später eine Normenkontrollklage ein), des DAV, des 
VzSB sowie weiterer Naturschutzverbände, von Raumordnungs-Akademien und Architektenverbän-
den, gesorgt. Beispielhaft für den Verbändewiderstand gegen die geplante Aufweichung der Zone 
C im Bereich des Riedberger Horns sind der öffentlichkeitswirksame Appell des mitgliederstarken 
DAV (DAV 2016) an die Bayerische Staatsregierung („Retten Sie das Riedberger Horn! Bewahren 
Sie den Alpenplan!“) und das Statement von Christoph Himmighoffen, 2. Vors. des VzSB, anlässlich 
der Protestaktion am 06.10.2015 in München vor der Bayerischen Staatskanzlei. (siehe Abb. 19 
und Kasten: Statement von Christoph Himmighoffen (VzSB)) sowie die konzertierten Aktionen 
und Stellungnahmen der im Dachverband von CIPRA Deutschland vereinigten Organisationen.

„Ungeachtet entgegenstehender Argumente, Vorgaben und Appelle hat der Bayerische Landtag am 
09.11.2017 mit der Stimmenmehrheit der Fraktion der CSU (insgesamt 88 Stimmen) gegen die übri-
gen Fraktionen die Zone C im Bereich des Riedberger Horns auf die Zone B abgestuft (Beschlusstext zur 
Drucksache 17/16280 vom 28.03.2017: „Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landes-
entwicklungsprogramm Bayern (LEP):…Anhang 3 (zu 2.3.3) Alpenplan Blatt 1 des LEP wird dahin-
gehend geändert, dass die Fläche in der Zone C im Alpenplan, die für das Vorhaben am Riedberger Horn 
(Bergbahn und Skipiste) erforderlich ist (ca. 80 ha), künftig der Zone B im Alpenplan zugeordnet wird. 
Gleichzeitig werden naturschutzfachlich wertvolle Flächen am Bleicherhorn sowie am Hochschelpen mit 
einer Gesamtfläche von rund 304 ha, die sich in der Zone B befinden, künftig der Zone C zugeordnet.“ 
(Lintzmeyer 2018b: 299–300).

Das Bayerische Kabinett hat auf Basis des Koalitionsvertrags und dem dort fixierten Petitum des 
kleineren Koalitionspartners der derzeitigen Staatsregierung am 30.04.2019 die Änderung am Al-
penplan vom 09.11.2017 zurückgenommen und beschlossen, die alten Schutzzonen am Riedberger 
Horn wiederherzustellen (Bayerische Staatsregierung 30.04.2019).

Der Anteil der Zone C des Alpenplans (im LEP 2020) ist dadurch leicht angewachsen (vgl. 
Abb. 22), wie schon einmal durch Anpassungen nach dem Lawinenwinter 1998/1999 (im LEP 
2003). Nach Goppel (2012) und Job et al. (2014) lässt sich die Bewährung des Alpenplans vor 
allem am über die Jahre kaum veränderten räumlichen Umgriff, an der zur damaligen Zeit äußerst 
sach- und fachgerechten Abgrenzung, am weit vorausschauenden Zonierungskonzept sowie an der 
eindeutigen Rechtsverbindlichkeit festmachen. Vor allem die Ruhezone C steht für den effektiven 
Schutz ökologisch sensibler Gebiete. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass ein beträchtlicher Teil 
der Zone C auf Felslandschaften in Hochgebirgsbereichen über 1.500 m fällt, für die im Sinne der 
„Worthless land“-Hypothese (vgl. Runte 1973) sowieso nur geringe Flächennutzungskonkurren-
zen bestehen (Job et al. 2013). Dass die meisten Talräume (wie z. B. im Umfeld von Oberstdorf, 
Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgaden) hingegen großflächig durch die Zone A abgedeckt 
sind, führt zum Problem fehlender räumlich-funktionaler Konnektivität zwischen den landschaft-
sökologisch und als Habitate für seltene Arten wie z. B. Raufußhühner wertvollen Teilflächen der 
Ruhezone C.
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Protestaktion am 6.10.2015 in München vor der Bayerischen Staatskanzlei gegen die  
Erschließung des Riedberger Horns / Allgäu und die  

Aufweichung des Bayerischen Alpenplans
Statement: Christoph Himmighoffen,  

2. Vorsitzender des Vereins zum Schutz der Bergwelt

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitveranstalter und Naturschützer,
mir wurden zwei bis drei Minuten zur Erläuterung der Rechtslage am Riedberger Horn gewährt – und 
so komme ich zu meinem ersten juristischen Straßenseminar mit dem Megaphon in der Hand.
Wir haben von den Vorrednern von CIPRA Deutschland, vom Deutschen Alpenverein, von der Jugend 
des Bund Naturschutzes, von Mountain Wilderness Deutschland, vom Landesbund für Vogelschutz und 
vom Bund Naturschutz in Bayern schon gehört, warum die geplante Erschließung bereits aus Gründen 
des Naturschutzes und des Bodenschutzes unzulässig ist, warum sie gegen das Bodenschutzprotokoll 
der Alpenkonvention und gegen den Bergwaldbeschluss des Bayerischen Landtags verstößt – und warum 
sie diametral gegen unsere Vorstellungen eines nachhaltigen Naturschutzes gerichtet ist.
Ich werde mich daher auf das Planungsrecht beschränken. Im Fokus stehen dabei, wie bereits mehrfach 
genannt: Der Bayerische Alpenplan und die Beurteilung eines Zielabweichungsverfahrens.
Der Alpenplan ist eine Rechtsverordnung der Staatsregierung, die der Zustimmung des Landtags bedarf. 
Er verbietet in seiner Zone C ausnahmslos Seilbahnen, Lifte und Pisten. Allerdings kennt das zugrun-
deliegende Landesplanungsgesetz das sogenannte „Zielabweichungsverfahren“, das unter ganz engen 
Voraussetzungen ein Abweichen von den Zielen der Rechtsverordnung erlauben kann.
Im Rucksackradio habe ich vor wenigen Tagen zu meinem großen Erstaunen vernommen, wie sich der 
Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, zur Causa Riedberger Horn 
und Alpenplan geäußert hat: Es handele sich hier um marginale Flächen, war seine Meinung, die zufällig 
in die Zone C des Alpenplans geraten seien – und genau für solche Situationen sei das Zielabweichungs-
verfahren geschaffen worden.
Gott sei Dank hat Dr. Kreuzer seine juristischen Examina schon, denn an diesem Satz ist so ziemlich 
alles falsch, was falsch sein kann.
Es geht nicht um unbedeutende Flächen, sondern um die Erschließung des Riedberger Horns, eines 
tollen Skitourengipfels und herrlichen Wanderbergs.
Und wenn die Flächen der Zone C dort unmittelbar an erschlossene Gebiete angrenzen, dann allein 
deshalb, weil es die beiden Skigebiete Grasgehren und Balderschwang, die jetzt verbunden werden sollen, 
schon seit 1968 gibt und Skigebiete 1972 natürlich nicht in die Zone C genommen werden konnten.
Aber gerade deshalb kommt den verbleibenden Flächen in der Zone C zwischen den Skigebieten eine 
Schlüsselfunktion für die (Nicht)Erschließung des Riedberger Horns zu.
Schon gar nicht sind diese Flächen zufällig in die Zone C gerutscht. Anlass für den Alpenplan Anfang 
der 1970er Jahre war der drohende Erschließungswettlauf, waren Pläne, auf den Watzmann, auf die 
Alpspitze, aber gerade auch das Riedberger Horn eine Bahn zu bauen. Schon damals gab es konkrete 
Planungen für die Verbindung der beiden vorhandenen Skigebiete. Aus Gründen des Naturschutzes, des 
Bodenschutzes, aber vor allem auch, um diesen „schönsten Skitourenberg Deutschlands“ (Pause, C. J. 
Luther) dem sanften Tourismus vorzubehalten. Gerade deshalb wurde das Riedberger Horn in Kenntnis 
der Erschließungspläne bewusst in die Zone C genommen.
Diese Entscheidung wurde in den folgenden 43 Jahren immer wieder bestätigt. So ziemlich jeder Um-
welt- und Landesplanungsminister war seitdem mit diesen Erschließungswünschen konfrontiert – und 
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sie wurden immer abgelehnt. Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) wurde mehrfach geändert, das 
Kapitel Alpenplan blieb immer bewusst unverändert.
Zuletzt kam 2013 eine große Änderung des LEP. Auch da wurde gegen alle Änderungswünsche der 
Alpenplan bewusst einmal mehr unbeirrt übernommen. Söder und Kreuzer haben zweimal zugestimmt, 
einmal haben sie als Minister die Rechtsverordnung im Kabinett mit beschlossen, dann haben sie als 
Abgeordnete im Landtag die Zustimmung erteilt.
Kreuzer wurde in der Sendung Rucksackradio die Frage gestellt, warum er als Minister dem Alpenplan 
noch 2013 zugestimmt habe, wenn er für die Erschließung des Riedberger Horns ist? Die Antwort des 
Fraktionsvorsitzenden der CSU: Dafür gebe es ja das Zielabweichungsverfahren!
Da wird also ein Gesetz beschlossen in der festen Absicht, sich nicht daran zu halten. Wären wir nicht 
so engagiert, könnte man politikverdrossen werden. Werden wir aber nicht, aber verarscht darf man 
sich schon fühlen!
Der Normgeber hat im Alpenplan die verschiedenen Interessen abschließend abgewogen. Wenn man 
das anders haben will, muss man die Norm ändern. Über das Zielabweichungsverfahren geht das nicht.
Eine solche Entscheidung der Verwaltungsbehörde wäre auch ein Affront gegenüber dem Landtag, der 
die Norm ja mitbeschlossen hat.
Zielabweichungen sind nur da (und auch da ganz eingeschränkt) möglich, wo der Normgeber bei seiner 
generellen, man kann auch sagen, typischen Entscheidung (hier die Zuordnung zur Zone C und das 
Verbot in der Zone C) den atypischen Einzelfall nicht im Auge hatte und die generelle Rechtsfolge (kein 
Lift etc.) dem atypischen Einzelfall nicht gerecht werden würde.
Hier ist es aber genau andersherum: Die konkreten und bekannten Pläne, das Riedberger Horn zu 
erschließen und die vorhandenen Skigebiete zu verbinden, waren mit der Anlass für den allgemeinen 
Plan und die Einbeziehung des Riedberger Horns in die Zone C.
Zielabweichungsverfahren sind nicht dazu da, alten Planungen, in deren Kenntnis die Ziele formuliert 
und immer wieder bestätigt wurden, nachträglich zum Erfolg zu verhelfen und dabei eine neue Abwä-
gung vorzunehmen. Die Erschließungswünsche waren schon bei der Grenzziehung der Zone C des 
Alpenplans bekannt, bei der Erstaufstellung und bei jeder weiteren Änderung war man bewusst gegen 
eine Änderung der bestehenden Grenzziehung. Für eine abweichende Verwaltungsentscheidung des 
Finanzministeriums unter Markus Söder ist da kein Platz.
Wenn ein Nein so einfach wäre, warum stehen wir dann hier?
Ich bin mir nicht sicher, ob Söder die feinen Verästelungen des Landesplanungsrechts und des Zielab-
weichungsverfahrens so genau kennt. Muss er auch nicht, dafür hat er ja seine Fachleute. Ich bin mir 
aber ganz sicher, dass er Verfahren und Wege, wie man Ministerpräsident-Kandidat wird und wie dieser 
gewählt wird, genau kennt, und auch genau die Rolle, die dabei ein Fraktionsvorsitzender spielen kann.
Wichtig ist nur, dass es nicht zu einer Vermischung der beiden Verfahren kommt.
Ich habe mit ausgewiesenen Experten diskutiert. Wir waren uns einig, für eine juristische Examens-
klausur ist der Fall zu einfach. Aber was bisher aus der Staatsregierung zu hören war, lässt einen in der 
Unsicherheit, ob es nur nach rechtlichen Maßstäben geht? Vielleicht ist das naiv, aber ich will an rechtlich 
klare und saubere Verfahren glauben.
Und auch dafür stehen wir hier:
Wir kämpfen für den Erhalt des Alpenplans.
Wir kämpfen für den Erhalt des Riedberger Horns als eines naturbelassenen Skitouren- und Wander-
bergs.
Dafür werden wir auch weiterkämpfen, notfalls auch vor Gericht!
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Abb. 20: Appell von 2016 des Deutschen Alpenvereins an die Bayerische Staatsregierung.

Abb. 21: Nachdem der BN und der LBV am 6.4.2018 eine Normenkontrollklage gegen die Änderung des Alpen-
plans am Riedberger Horn einreichen, verkündet der Bayerische Ministerpräsident Söder auf einer Pressekonferenz 
das vorläufige Aus für die ursprünglichen Erschließungspläne im Allgäu. Der Deutsche Alpenverein reagiert am 
9.4.2018 mit dieser Riedberger Horn-Grafik. (Foto Jörg Bodenbender, bearbeitet DAV).

Der Deutsche Alpenverein appelliert an die Bayerische Staatsregierung:

RETTEN SIE DAS  
RIEDBERGER HORN! 
BEWAHREN SIE  
DEN ALPENPLAN!
Für die Menschen. Für die Natur. Für den Tourismus.
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5 Zeitgemäßheit

Der landschaftsbezogene Erholungsnutzungsdruck steigt seit Jahrzehnten infolge von drei wesent-
lichen Faktoren: Ausbau des Fernstraßennetzes und somit der Erreichbarkeit, Erwerbstransformation 
führt zu mehr Freizeit, verändertem außerhäuslichen Freizeitverhalten und mehr Freizeitwohnsitzen 
im ländlichen Raum (Meyer et al. 2022) sowie insbesondere die kontinuierliche Expansion peri-
alpiner Agglomerationsräume durch die wachsende Bevölkerung. Vor allem die Agglomerationen 
München (Planungsregion München, ca. +198.000 Einwohnerinnen und Einwohner [EW] bis 
2039, vgl. LfStat 2020: 141), Augsburg (Planungsregion Augsburg ca. +43.000 EW bis 2039, vgl. 
LfStat 2020: 136) und Salzburg (Bezirke Salzburg/Stadt und Salzburg/Umgebung, ca. +16.000 EW 
bis 2040, vgl. Filipp 2020: 9) werden laut aktuellen Prognosen bis Ende der 2030er-Jahre weiterhin 
stark an Einwohnern gewinnen, was die Frequentierung durch Tagesbesucher in den Bayerischen 
Alpen auch künftig klettern lassen wird (BUND 2020). Ungeachtet dessen lassen sich bereits heute 
einzelne Overtourism-Hotspots und saisonale Crowding-Situationen (Schamel, Job 2017) sowie 
eindeutige Indizien für eine Intensivierung der landschaftsbezogenen Erholung in den Bayerischen 
Alpen anführen, wie das Beispiel der immer leistungsfähigeren (E-)MTB zeigt (vgl. z.B. Mitterer 
2019).

Da der Alpenplan in der Zone C den seit seinem Bestehen weiter betriebenen Ausbau des land- 
und forstwirtschaftlichen Wegenetzes, das häufig zum Radfahren genutzt wird (Mayer, Job 2010), 
explizit gestattet, kommt es quasi „durch die Hintertür“ zur Expansion touristischer Aktivitäten in 
allen Zonen des Alpenplans. Ebenso nur bedingt geeignet ist der Alpenplan als Raumordnungsins-
trument dann, wenn es um den Schutz spezifischer Habitate wie z.B. von Raufußhühnern vor Stö-
rungen durch die individuelle Erholungsnutzung geht. Da er – wie die überörtliche Raumordnung 
allgemein – Vorgaben für die nachfolgenden standortbezogenen Zulassungs- bzw. Bauleitplanver-
fahren (Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB2) festlegt, kann er „harte“ Tourismusinfrastruktur 
im Sinne baulicher Maßnahmen lenken, aber keine Erholungsaktivitäten an einzelnen Lokalitäten 
steuern. Daher ist die Forderung des BUND Naturschutz in Bayern (BUND 2020: 47) den Alpen-
plan als „Zonierungskonzept für Individualsportarten“ umzufunktionieren zwar inhaltlich vertretbar, 
aber dennoch für den raumordnungsrechtlichen Regelungsrahmen nicht geeignet. Vielmehr sind 
hierfür regionale Tourismus- und Besucherlenkungskonzepte erforderlich, die eine verbindliche 
Umsetzung in anderen Rechtsmaterien als der Raumordnung (z. B. in spezifischen Schutzgebiets-
verordnungen) anstreben.

Neben der Veränderung von Freizeitverhalten und touristischer Frequentierung sind es vor al-
lem die im Alpenraum schneller als im restlichen Mitteleuropa ablaufenden Klimaänderungen, die 
heute eine andere Ausgangslage im Vergleich zum Entstehungszeitraum des Alpenplans begründen 
(Gobiet et al. 2014). Eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit klimatischer Extremereignisse erhöht das 
Risiko alpiner Naturgefahren beträchtlich (StMUV 2020, Schindelegger 2019). Um seine künftige 
Klimawandeltauglichkeit unter Beweis zu stellen, muss der Alpenplan diese räumlichen Gefahren-
hinweise stärker präventiv berücksichtigen. Daher ist kurzfristig seine Weiterentwicklung betreffend 
die Erweiterung der Zone C anzustreben. Um die Diskussion für geeignete Kriterien anzustoßen, 
werden im Folgenden die Ergebnisse ausgewählter eigener Analysen3 (unter Einbezug der Ergebnisse 
von Schlereth 2021) dargelegt. Die Argumentationsrichtung dafür lautet:

•  Weiterentwicklung des Alpenplans betreffend die C-Zone, hauptsächlich motiviert aus einer ver-
änderten, ungleich dynamischeren Naturgefahren-Situation durch klimatische Extremereignisse.
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•   Anpassung des Regelungssystems des Alpenplans. Nach Nr. 2.3.3 LEP erfassen die Schutzbestim-
mungen des Alpenplans nur bestimmte Verkehrsvorhaben, insbesondere touristisch ausgerichtete 
Vorhaben wie Seilbahnen, Skiabfahrten u.ä. Dies erklärt sich aus der Entstehungsgeschichte, die 
vor allem die touristische Erschließung der Alpen im Blick hatte. Diese Vorhabentypen spielen 
aber in den vorgeschlagenen Erweiterungsbereichen keine Rolle. Hier sind vor allem der Klima-
schutz sowie Rohstoff- und erneuerbare Energiegewinnung das Thema.

•   Unabhängig davon ist eine Fortschreibung der Nr. 2.3.3 LEP ohnehin angezeigt, weil einige der 
genannten Aktivitäten wie Grasski und Skibob inzwischen keine Bedeutung mehr haben und 
von modernen Spielformen des Eventtourismus wie Flying Foxes, Skywalks usw. abgelöst wur-
den. Nur schwer erklärbar ist, dass zwar Skipisten unzulässig sind, die Abtragung eines gesamten 
Berges durch einen Steinbruch (aktuelles Bsp. Steinbruch Nußdorf-Überfilzen am Westhang des 
Heuberges, Gemeinde Nußdorf a. Inn/Lkr. Rosenheim) aber nicht vom Alpenplan erfasst wird. 
Ziel muss es daher sein, die Zone C – unabhängig von deren dringlicher Erweiterung – zu einer 
umfassenden Schutzzone weiterzuentwickeln, die generell von Natur und Landschaft beeinträch-
tigenden Infrastrukturvorhaben freigehalten wird.

6 Weiterentwicklung innerhalb der bestehenden Abgrenzung

Bereits 2001 hat der Verein zum Schutz der Bergwelt in seiner „Kufsteiner Resolution“ folgende 
Forderung formuliert: „5.1 Mit höchster Priorität muss in allen Alpen-Anrainerstaaten eine na-
turnahe Waldbewirtschaftung (vgl. das „Bergwaldprotokoll“ der Alpenkonvention) und 5.2 eine 
entsprechende naturnahe Wasserwirtschaft gesetzlich (vgl. die „Wasserrahmen-Richtlinie“ der EU, 
2000) gesichert und betrieben werden. Nur dadurch hat auch angesichts der prognostizierten Kli-
maveränderung mit erhöhten Starkregen, vermehrter Hochwasser und Muren sowie Lawinen der 
nachhaltige Lösungsansatz für die Problembereiche des multifunktionalen „Bergwaldes“ und der 
„alpinen Gewässer“, „Verbesserung des Gewässer- und Trinkwasserschutzes in den Alpen“ („Die 
Alpen – das Wasserschloss Europas“) sowie „Renaturierung der alpinen Gewässer“, „Sicherung der 
Siedlungsbereiche und der Infrastrukturen vor Überschwemmungen“ Aussicht auf Erfolg“ (VzSB 
2001: 86f.). Der aktuelle Klima-Report Bayern 2021 (StMUV 2020) bestätigt diese Prognosen, 
sodass sich insbesondere im Bayerischen Alpenraum durch Schneeschmelze, langanhaltende Nie-
derschläge und eine steigende Starkregengefahr die Wahrscheinlichkeit von Rutschungen und Mur-
gängen im Zuge des voranschreitenden Klimawandels erhöht.

Interessanter Weise hat bereits die erste Fassung des Alpenplans zusätzlich zur Dreierzonierung sog. 
„Erosionsgefährdete Bereiche im Sinne des LEP“ ausgewiesen (siehe Abb. 13–15). Mittlerweile ist 
die Gefährdung größer, wobei hervorzuheben ist, dass die besten Anpassungsmöglichkeiten bei der 
Planung von Siedlungen und Infrastruktur in der Meidung derartig gefährdeter Bereiche bestehen 
(ebd.).

Insbesondere von tiefreichenden Rutschungen (mit einem Tiefgang von mindestens 5 m) geht 
eine besondere Gefährdung bei starkem Wassereintrag in den Untergrund aus, da diese nur bedingt 
durch technische Maßnahmen zu verhindern sind (LfU 2020: 8). Eigene Auswertungen zeigen, 
dass sich im Bayerischen Alpenraum (Anwendungsbereich der Alpenkonvention) insgesamt rund 
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6.400 Gebäude (Grundfläche ≥ 20 m²) und rund 151 ha Wohnbaufläche (gemäß ATKIS Ob-
jektartenkatalog) in Gefährdungsbereichen tiefreichender Rutschungen befinden. Zusammen de-
cken die „Ruhezone“ C des Alpenplans und strenge Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Natura 
2000-Gebiete und Naturwaldreservate) heute lediglich 44,4 % (22.349 ha) der von tiefreichenden 
Rutschungen gefährdeten Gebiete ab, während sich 39,4 % (19.825 ha) in den Zonen A und B des 
Alpenplans befinden sowie 16,2 % (8.170 ha) nicht innerhalb der Grenzen des Alpenplans sowie 
außerhalb strenger Schutzgebiete liegen.

Mit der Novelle des Bayerischen Waldgesetzes (11/2020) sind in Art. 12a zu den o.g. Naturwald-
reservaten sog. Naturwaldflächen hinzugekommen, in denen ebenso wie in den Naturwaldreser-
vaten „keine Bewirtschaftung und keine Holzentnahme stattfinden darf“. In diesem gesetzlichen 
Zusammenhang wird bis zum Jahr 2023 im Staatswald ein „grünes“ Netzwerk eingerichtet, das 10 
Prozent des Staatswaldes umfasst und aus naturnahen Wäldern (Naturwaldflächen) mit besonderer 
Bedeutung für die Biodiversität besteht (vgl. hierzu auch Endnote 4). Um steigenden Risiken durch 
Naturgefahren vorzubeugen, sollte die Raumordnung bei der Weiterentwicklung des Alpenplans 
zudem die in den Waldfunktionsplänen nach Art. 6 BayWaldG 4 dargestellten Schutzfunktionen 
verstärkt berücksichtigen. Hierbei sind vor allem die Funktionen als Boden- und Lawinenschutz-
wald hervorzuheben. Für das Beispiel der tiefreichenden Rutschungen zeigt eine Überlagerung, dass 
Boden- und Lawinenschutzwälder 58,1% (11.522 ha) jener gefährdeten Bereiche in den Zonen 
A und B ausmachen sowie 19,6 % (1.605 ha) der gefährdeten Bereiche außerhalb der Grenzen 
des Alpenplans liegen sowie sich nicht mit strengen Schutzgebieten decken. Innerhalb der Zone 
C und strenger Schutzgebiete liegt der Überlagerungsanteil bei 59,3 % (13.247 ha). Dies wird in 
Abbildung 23 am Beispiel des Landkreises Oberallgäu veranschaulicht, indem die besagten gefähr-
deten Bereiche in Relation zur Zonierung des Alpenplans sowie mit Überlagerung der Boden- und 
Lawinenschutzwälder dargestellt werden. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des Talschlusses 
bei Oberstdorf, wo sich an Hängen der näheren Umgebung einige rutschungsgefährdete Bereiche 
(z. B. östlich entlang der Söllereckbahn, im Konflikt mit bestehender touristischer Nutzung) in 
den Zonen A und B befinden, wobei die bereits eingeschränkten Bodenschutz-Waldfunktionen 
unbedingt gesichert werden sollten.
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Abb. 23: Naturgefahrenanalyse (tiefreichende Rutschungen) am Beispiel des Landkreises Oberallgäu. (Quel-
le: Job & Meyer 2022: 121 (Darstellung angepasst)).
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Insgesamt finden sich im bestehenden Alpenplan-Perimeter als Gefährdungsbereiche für „Tiefrei-
chende Rutschungen“ ausgewiesene Gebiete mit einer Fläche von rund 85 km² in Zone A und 106 
km² in Zone B (s. Übersicht in Abb. 18). Wenn die randlich anschließenden, durch „Rutschanfäl-
ligkeit“ gekennzeichneten Gefährdungsbereiche hinzugenommen werden, erhöht sich die Kulisse 
um weitere 99 km². Diese Flächen sind laut Waldfunktionsplanung zu knapp 57% mit Boden- bzw. 
Lawinenschutzwäldern bedeckt. Das unterstreicht die Notwendigkeit zur großflächigen Sicherung 
der Schutzwaldfunktionen durch die Raumordnung, um gegenüber Naturgefahren künftig besser 
gewappnet zu sein. Naturgemäß hängt dies mit der Topographie zusammen, da bislang die Alpen-
plan-Schutzzone C vor allem die höchsten Lagen der Bayerischen Alpen umfasst. Häufig sind es 
jedoch aus geologischer Sicht die Flysch-Zonen mit sanfterem Relief etwa der Nagelfluhkette im 
Oberallgäu, die eine Gefahr für Hangrutschungen mit sich bringen. Sollten diese Flächen der Zone 
C zugewiesen werden, würde die Ruhezone des Alpenplans flächenmäßig um etwa 16% auf einen 
Anteil von sodann knapp 60 % wachsen. Das wäre ein gigantisches Geburtstagsgeschenk für den 
Alpenplan, vor allem aber für die Alpen mit ihrer großen Biodiversität und für ihre Bewohner sowie 
Besucher, welche davon gleichermaßen profitierten (vgl. Abb. 24).

In besagtem Kontext ist dringend auf den derzeit laufenden Prozess der Teilfortschreibung des 
Bayerischen LEP einzugehen (vgl. Bayerische Staatsregierung 2021, Entwurf der Änderungsver-
ordnung alter Stand vom 14.12.2021). Zwar wird dort das Thema Alpenplan gänzlich ausgespart, 
allerdings ergeben sich deutliche Synergien betreffend das Kapitel 1.3.2 „Anpassung an den Klima-
wandel“. Als planerisches Ziel wird nämlich formuliert: „In den Regionalplänen sind Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für die Anpassung an den Klimawandel festzulegen (…). In Vorranggebieten 
zum Klimaschutz sind nur Vorhaben zulässig, welche dem Schutzzweck nicht entgegenstehen. In 
Vorbehaltsgebieten zum Klimaschutz sollen Maßnahmen, die den Schutzzweck beeinträchtigen, 
möglichst unterbleiben“. Die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete zur Klimaanpassung wiederum sind 
gem. LEP-Entwurf bisher auf die Sicherung von Frischluftleitbahnen und Kaltluftentstehungsgebie-
ten begrenzt (vgl. Bayerische Staatsregierung 2021: Begründung zu 1.3.2 Z). Außerdem hängt ihre 
planerische Umsetzung im Bayerischen Alpenraum vom Willen der drei regionalen Planungsverbän-
de Südostoberbayern, Oberland und Allgäu ab. Eine Option, um eben diesen beiden Instrumenten 
zur Klimaanpassung schneller und verbindlicher zu implementieren und sie weiterzuentwickeln um 
weitere Themen des Klimaschutzes (wie die bereits genannten Rutschungen) mit einzubeziehen, 
bietet der Alpenplan 2.0.

Bekanntermaßen sind Moore, Streuwiesen und strukturreiche Wälder natürliche Speicher für 
Kohlendioxid. Wie zuvor herausgestellt, decken sie sich vielfach mit der Alpenplan-Gebietskulisse 
und fungieren ebenda als Treibhausgas-Senken. Sie sollten deshalb erhalten – im Fall von Mooren 
umgehend renaturiert – werden, zumindest wenn sie von landesweiter Bedeutung erscheinen. Genau 
dafür drängt sich deren Einbeziehung in die Zone C auf. Der Alpenplan würde dadurch nicht nur 
viel mehr als bislang zum Schutzinstrument für Naturgefahren, sondern selbst zum „Klimaschüt-
zer“, indem Freiflächen wie Extensivgrünland, Streuwiesen und naturnaher Bergwald mitsamt ihren 
Funktionen für die Klimaregulation und als Treibhausgassenken dauerhaft erhalten blieben. Vielfach 
bestehen dafür bereits flächendeckende Datengrundlagen, sodass z.B. für die Berücksichtigung von 
Böden mit einem hohen Kohlendioxid-Speicherpotenzial die Moorbodenkarte des Bayerischen Lan-
desamts für Umwelt (2022, Redaktionsstand 2021) herangezogen werden kann.
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7  Erweiterung des Alpenplan-Perimeters auf den  
Anwendungsbereich der Alpenkonvention

Bekanntlich ist besonders das Alpenvorland durch einen steten Bevölkerungsgewinn und nach wie 
vor hohe Freiflächeninanspruchnahmen gekennzeichnet. Eine eigene Auswertung auf Grundlage der 
amtlichen Flächenstatistik (LfStat 2021) belegt, dass im Bayerischen Alpenraum (Anwendungsbe-
reich der Alpenkonvention) die Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) zuletzt um etwa 527 ha pro 
Jahr (5-Jahres-Mittelwert zwischen 2015 und 2019) zunahm, von denen 167 ha auf Gemeinden 
mit Anteil am Gebiet des Alpenplans und rund 360 ha auf Gemeinden außerhalb dessen Grenzen 
entfallen. In der Debatte um die Begrenzung der Freiflächeninanspruchnahme ist allerdings nicht 
nur die quantitative Dimension des SuV-Wachstums von Bedeutung. Vielmehr ist eine qualitative 
und strukturelle Perspektive auf Flächeninanspruchnahme notwendig (Meyer et al. 2021), um Fol-
gewirkungen disperser Siedlungsentwicklung wie etwa steigende Infrastruktur(erhaltungs)kosten, 
kontinuierliche Landschaftsfragmentierung oder die wachsende Verkehrsbelastung zu adressieren 
(Jaeger et al. 2015).

Insgesamt ist festzustellen, dass die raumwirksame Erschließung der Landschaft mit (Verkehrs-)
Infrastrukturen vom Hochgebirge ins Alpenvorland graduell zunimmt. Auch im Alpenvorland fin-
den sich derzeit teilweise noch gering erschlossene Gebiete, die durch den Alpenplan in seiner 
bisherigen morphologisch begründeten Abgrenzung nach Norden nicht einbezogen werden. Der 
Anwendungsbereich der Alpenkonvention hingegen berücksichtigt sowohl alpine als auch voralpine 
Landschaften, indem er alle Alpenlandkreise von Lindau bis Berchtesgadener Land einschließlich 
der kreisfreien Städte Kempten, Kaufbeuren, Rosenheim umfasst, was administrativ und aufgrund 
der vielfältigen Verflechtungen zwischen den Bayerischen Alpen und ihrem Vorland raumfunktional 
sinnvoll erscheint. Die Zersiedlung bzw. Landschaftsfragmentierung im Alpenvorland könnte mit 
einem in der Fläche erweiterten Alpenplan begrenzt und somit landschaftsökologisch wirksame 
Freiraumkorridore zwischen alpinen und voralpinen Landschaften dauerhaft raumplanerisch gesi-
chert werden.

Allerdings ist anzumerken, dass eine solche „Neuplanung“ für eine deutliche Flächenerweiterung 
des Alpenplans als komplexes Vorhaben zu werten ist: sowohl aufgrund der faktischen Situation an 
bestehenden Landnutzungen als auch aufgrund der vielfältigen existierenden raum- und fachplane-
rischen Festlegungen. Ein solcher Planungsprozess sollte daher durch eine fundierte wissenschaft-
liche Begleitung mit raumwissenschaftlichen multikriteriellen Analyse- und Bewertungsmethoden 
(Malczewski, Rinner 2015; Chakhar, Mousseau 2008) erfolgen. Zudem muss er partizipativ angelegt 
sein, um am Ende von den Bürgen und ihren örtlichen politischen Vertretern mitgetragen zu werden 
– ein aufwändiges Unterfangen.

Die damit zwangsläufige Ausweitung nach Norden auch der Zone C des Alpenplans zum An-
wendungsbereich der Alpenkonvention macht den Alpenplan komplexer. Von den bisherigen na-
turnahen Kulturlandschaften werden dadurch im Alpenvorland in leicht onduliertem oder fast 
ebenen, periglazialen Gelände Flächen mit starker Nutzung beansprucht. Ein Veränderungsverbot 
ist hier wohl schwer durchsetzbar und Nutzungskonflikte werden gehäuft entstehen. D.h., Zielab-
weichungsverfahren könnten sukzessive zur Anwendung kommen, mit dem Zwang zur Befreiung. 
Solche Zielabweichungsverfahren im Alpenvorland könnten dann vermehrt auch in der bisherigen 
Zone C angestrebt werden und die Ruhezone des alten Alpenplans relativieren. Daher wäre in 
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diesem Zuge vor allem die zukünftige Funktion und Auslegungspraxis der Zone B genauer zu be-
leuchten, welche dann für große Teile des Alpenvorlands eine adäquate Zuordnung bilden könnte, 
indem Nutzungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, aber eine intensive Erschließung bzw. 
Siedlungserweiterung ausbleibt. 

8  Expansion des Alpenplans auf die Fläche des  
Alpenkonvention-Perimeters – ein Experten-Feedback

Diesbezüglich wurden insgesamt 16 im Freistaat Bayern tätige Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft, NGOs, Planungsbüros, Wirtschaftsverbänden sowie insbesondere aus den Verwaltun-
gen der Landschafts- und Regionalplanung im Rahmen einer Fachtagung der ARL (Akademie für 
Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft) - Landesarbeitsgemeinschaft Bayern angesprochen, 
ein anonymes Brainwriting mit Pro- versus Contra-Argumenten zur o.g. Idee niederzuschreiben 
(30.05.2022, Bozen, IT). Jeweils drei Punkte waren dabei möglich anzuführen, d.h., maximal 48 
Argumente hätten dafür oder dagegen genannt werden können. Dazu wurden nach einem Vortrag 
zum Alpenplan und seiner Funktionsweise je zwei verschiedenfarbige Kartons ausgeteilt und zehn 
Minuten Bedenkzeit eingeräumt. Insgesamt wurden 30 Pro-Statements abgegeben; einer der Ex-
perten hat gar kein Argument für die Expansion genannt. Versus eine Erweiterung des Alpenplans 
nach Norden wurden in summa 28 Argumente angeführt.

Das Brainwriting wurde von den Experten, die allesamt mit dem Alpenplan und dessen Raum-
wirksamkeit grundsätzlich vertraut waren, schnell nachvollzogen und inhaltlich gut umgesetzt, was 
die inhaltliche Verschiedenheit der Statements dokumentiert. Die im Kreis der Befragten am häu-
figsten genannten Argumente für eine potenzielle Erweiterung waren: der bessere Schutz und die 
stärkere Möglichkeit zum Setzen von Leitplanken für die Siedlungsentwicklung sowie die Besucher-
lenkung der Tagesausflügler. Als Begründung scheint zudem öfter der Aspekt Klimawandel-Resilienz 
und Erhaltung von Freiflächen auf, z.B. durch mehr interkommunale Abstimmung. Schließlich 
wird auch der Bezug zur Alpenkonvention gesehen. Bei den Contra-Argumenten ist die Angst 
einer Aufweichung des tradierten, sehr konsistenten und sich unzweifelhaft bewährt habenden 
Instruments Alpenplan das bei weitem Dominanteste. Darüber hinaus wird vor allem bezweifelt, 
dass die Idee einer räumlichen Expansion sich politisch umsetzen lässt (fehlende Akzeptanz in der 
Kommunalpolitik und Wirtschaft), da die Bevölkerungsdichte sowie Nutzugsintensität im Alpen-
vorland ungleich höher sind.
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PRO-Argumente für die räumliche Erweiterung des Alpenplans 
nach Norden:
– „Kooperationsraum mit besonderen Ansprüchen an Nachhaltigkeit verknüpft mit Modellvorhaben 

und entsprechenden staatlichen Finanzierungsinstrumenten“
– „Entlastungsraum zur Reduzierung des Freizeit- und Erholungsdrucks im bestehenden Alpenplan-

Perimeter“
– „Schließung der Schutzgebietslücke am nördlichen Alpensaum“
– „Instrument zur Steuerung des Flächenverbrauchs“
– „Neues Raumkonzept einer differenzierten Landnutzung“ (nach Haber 1971/1998 – Anm. d. 

Verf.)
– „Deckungsgleichheit mit der internationalen Abgrenzung durch die Alpenkonvention“
– „Verbindliche Steuerung eines stark touristisch genutzten Raumes“
– „Bessere Vernetzung von Freiräumen über Höhenstufen hinweg“
– „Erweiterter räumlicher Umgriff zum Schutz sensibler Räume notwendig im Hinblick Klimawan-

del, Freizeitnutzung und technische Erschließung“
– „Stärkere Umsetzung auf interkommunaler Ebene nötig“
– „Ganzheitliche Perspektive auf den Alpenraum und seine Wechselwirkungen mit dem Alpenvor-

land“
– „Ausweitung geschützter Naturräume als notwendiges Instrument des Klima- und Artenschutzes“
– „Besser geschützter Raum als Alleinstellungsmerkmal und Potenzial für nachhaltigen Tourismus“
– „Sensibilisierung der Bevölkerung für Alpenschutz“
– „Erfolgsmodell Alpenplan wird ausgeweitet“
– „Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten entstehen (z.B. Besucherlenkung)“
– „Erfahrung mit Akzeptanz und Verbindlichkeit des Alpenplans nutzen“
– „Ergänzung um anders strukturierte Zonen, mehr orientiert an anderem Landnutzungsmuster im 

Alpenvorland“
– „Allgemeine Vorgaben der Alpenkonvention umsetzen“
– „Auch im Alpenvorland sind besondere Schutzgüter, die mehr Schutz brauchen“
– „Übergeordnetes Planungsinstrument, das kommunales „Kirchturmdenken“ und „kleinräumige 

Konkurrenz“ verhindern würde
– „Einfach verständliches Instrument, das auch die Siedlungsflächenexpansion und die Flächenan-

sprüche für erneuerbaren Energien enthalten müsste“
– „Erholungsgebiet Alpenraum endet nicht am morphologischen Alpenrand“
– „Naherholungs- und Siedlungsdruck ist nördlich der Alpen sehr groß“
– „Kombination mit ‚UNESCO world cultural heritage‘ (z.B. Wieskirche) und intendierte Aus-

weisung von Teilen der Kulturlandschaft Alpenvorland als ‚UNESCO world natural heritage‘ 
herstellen“

– „Ökologische Konnektivität verbessern“
– „Sensibilisierung für Belange im Außenbereich“ (nach § 35 BauGB – Anm. d. Verf.)
– „Schafft Verflechtung und stellt funktionale Bezüge her“
– „Diskussion um Erweiterung kann ein guter Kommunikationsanlass sein, um mehr Sensibilisie-

rung für Umweltfragen zu schaffen“
– „Großer Schritt in nachhaltiger Raumentwicklung, Biotop- und Artenschutz“
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CONTRA-Argumente gegen die räumliche Erweiterung des Alpen-
plans nach Norden:
– „Alpenvorland ist weniger schutzbedürftig“
– „Umsetzung aufgrund intensiverer Raumnutzung kaum möglich“
– „Aufweichung des bislang stringenten Alpenplan-Schutzregimes“
– „Konkurrenz zur Regionalplanung auch fraglich, ob die Ausweitung langfristig Rechtsbestand 

haben wird“
– „Münchner Suburbanisierungsdruck ist zu groß“
– „Durchsetzung landesplanerischer Zielvorgaben fraglich“
– „Zu großer Umgriff mit unterschiedlichen naturräumlichen Voraussetzungen“
– „Alpenkonvention und Alpenplan können nicht zusammengebracht werden“
– „Ungleichbehandlung benachbarter Landkreise (z.B. durch Eingriffe in die Planungshoheit)“
– „Alpenplan verfehlt das Ziel fürs Alpenvorland zu taugen, da nicht dieselben Charakteristika 

gegeben sind; stringent gedacht würde man dann ähnliche Pläne für Mittelgebirge etc. einführen 
müssen“

– „Gefahr einer Verwässerung, wenn man sich vom topographischen Alpengebiet löst“
– „Betroffene Gemeinden identifizieren sich nicht als ‚Alpengemeinden‘ ‘“
– „Gefahr einer Relativierung des bisherigen Alpenplan-Schutzstatus“
– „Erholungsnutzung könnte zu sehr eingeschränkt werden“
– „Alpenplan verliert Profil, wird verwässert“
– „Schwierig umzusetzen, da höherer Flächennutzungsdruck auf potenzielle C-Zonen im Alpen-

vorland“
– „Setzt sich der Kritik aus, insgesamt nicht Flächennutzung zu ‚planen‘, sondern unflexibel zu 

verordnen; nicht mehr abzuwägen etc.“
– „Zu viele Stadträume, andere Voraussetzungen der Landnutzung“
– „Wird nicht von der Bevölkerung mitgetragen“
– „Wer bestimmt über Zonierungskriterien?“
– „Erschließung weitgehend abgeschlossen: Problem ist die Siedlungserweiterung, nicht touristisch 

‚unberührte‘ Areale“
– „Willkür Alpenvorland-Erweiterung“
– „Andere Gefahrenlage und Schutzgegenstände“
– „Zusatznutzen fraglich“
– „Starkes Süd-Nord-Gefälle der Nutzungsintensität durch höhere Bevölkerungsdichte“
– „Im Alpenvorland zu beobachtender West-Ost-Strukturwandel (Landwirtschaft und Industrie 

im Allgäu, Handwerk im Oberland)“
– „Begründung der Übertragbarkeit der speziellen Alpensituation auf Vorland“
– „Never touch a running system“
– „Politische Umsetzung unmöglich, da zu hoher Widerstand”
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9 Diskussion

Aktuell steht der Alpenplan durch den – pandemiebedingt noch forcierten – post-modernen 
Individualisierungstrend mit neuen Formen der Erholungsnutzung (z. B. E-MTB) unter Bewäh-
rungsdruck. Für lokalspezifische Probleme der Besucherfrequentierung ist er aber keine ultima 
ratio, schon wegen seines Maßstabs. Hier werden Konfliktlösungsansätze durch Besucherlenkung 
benötigt sowohl in der virtuellen Welt der sozialen Netzwerke (bspw. mittels digitaler Ranger) als 
auch im realen Raum – z. B. direkt, durch eine in den Verordnungen von Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebieten getroffene Festlegung einer Mindestbreite von 2 m für Wege, die mit Rädern 
– u. a. mit E-MTB – befahren werden dürfen (vgl. Sanktjohanser 2021) oder die Überprüfung der 
Wegeeignung und Ausarbeitung besucherlenkender Vorschriften im Rahmen der Umsetzung der 
Vollzugsbekanntmachung zum BayNatSchG, Teil 6 „Erholung in der freien Natur“5 (StMUV 2020).

Von ungleich größerer Bedeutung ist der Weg, den es schnell für einen Alpenplan 2.0 einzuschla-
gen gilt. Denn der in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsene und absehbar weiter anhaltende 
Nutzungsdruck auf Freiflächen, der schnell voranschreitende Klimawandel sowie vermehrte Natur-
gefahren fordern den alten Alpenplan heraus. Das verlangt dringend nach einer inhaltlichen und 
räumlichen Weiterentwicklung zu einem neuen Alpenplan. Die bisherige Beschränkung auf den 
Sektor Verkehr muss damit kurzfristig zu einem ganzheitlichen Planungsansatz weiterentwickelt 
werden: indem neue Erkenntnisse zum Klimaschutz und der Naturgefahrenvorsorge wie beschrieben 
in eine massive Erweiterung der Zone C münden. Damit bedarf es einer Anpassung des Regelungs-
systems des Alpenplans. Denn nach Nr. 2.3.3 LEP erfassen die Schutzbestimmungen des Alpenplans 
nur bestimmte Verkehrsvorhaben, insbesondere touristisch ausgerichtete, was sich aus der oben 
erläuterten Entstehungsgeschichte erklärt. Diese Vorhabentypen spielen aber in den vorgeschlage-
nen Erweiterungsbereichen keine Rolle. Hier sind vor allem der Klimaschutz sowie Rohstoff- und 
erneuerbare Energiegewinnung das Thema. Ziel muss es daher sein, die Zone C – unabhängig von 
deren dringlicher Erweiterung – zu einer umfassenden Schutzzone weiterzuentwickeln, die generell 
von Natur und Landschaft beeinträchtigenden Infrastrukturvorhaben freigehalten wird.

Die Erweiterung des Alpenplans hin zum Alpenplan 2.0 müsste dabei im Sinne eines „Freiraum-
verbundsystems“ (vgl. Art. 6 Abs. 2 Nr. 3, S. 3 BayLplG) insbesondere die Zielsetzung verfolgen, 
die Zersiedlung bzw. Landschaftsfragmentierung zu begrenzen und somit landschaftsökologisch 
wirksame Freiraumkorridore dauerhaft raumplanerisch zu sichern. Die prinzipiell bestehenden frei-
raumsichernden regionalplanerischen Instrumente wie etwa „Landschaftliche Vorbehaltsgebiete“ 
oder „Regionale Grünzüge“ 6 sind hierfür bei weitem nicht genug, da sie in der Praxis nicht existent 
sind oder – wenn doch – keine ausreichende Bindungswirkung entfalten. Dies könnte sich u.a. 
mit den „Vorranggebieten zum Klimaschutz“ des in Novellierung befindlichen LEP (Bayerische 
Staatsregierung 2021, Entwurf der Änderungsverordnung, alter Stand vom 14.12.2021) ändern, 
die es jedoch mit Hilfe des neuen Alpenplans umfänglicher als bislang vorgesehen zu operationali-
sieren und danach schnell regionalplanerisch in der Fläche verbindlich zu implementieren gilt. Mit 
dem laufenden Novellierungsprozess des LEP (Bayerische Staatsregierung 2022, Entwurf der Ände-
rungsverordnung, neuer Stand vom 02.08.2022) wird es in Bayern in den Regionalplänen künftig 
voraussichtlich verpflichtend Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft geben; ähnlich 
wie im Nachbarland Tirol, wo etwa ein Viertel des Dauersiedlungsraumes von der Raumplanung als 
„Landwirtschaftliche Vorsorgeflächen“ ausgewiesen sind und nur unter großen Schwierigkeiten in 
Bauland umgewandelt werden können (Job et al. 2019). Auch diese sollten „Wasser auf die Mühle“ 
des Alpenplans 2.0 und somit von mehr Freiraumschutz sein.



123

Die von Bundeskanzler Scholz unlängst ausgerufene Zeitenwende und der Klimaschutz lassen 
größere Umbrüche durch die verstärkten Anstrengungen beim Ausbau erneuerbarer Energien er-
warten, u.a. der Windkraft. Zur Umsetzung der Vorgaben auf Bundesebene sieht der neue Fort-
schreibungsentwurf des LEP (Bayerische Staatsregierung 2022, Entwurf der Änderungsverordnung, 
neuer Stand vom 02.08.2022) für jede Planungsregion verpflichtend ein Teilflächenziel von 1,1 % 
der Gesamtfläche für Windenergie-Vorranggebiete bis 2027 vor. Diese Zielgröße wird bei weitem 
nicht erreicht, wie eigene Berechnungen (September 2021) zeigen: rund 0,25 % der Planungsregion 
Oberland, ca. 0,6 % der Planungsregion Südostoberbayern und lediglich 0,1 % der Planungsregion 
Schwaben sind bis dato in Regionalplan-Teilfortschreibungen als Vorranggebiete für Windkraft fest-
gesetzt. D.h., die Freiflächennutzungskonkurrenzen werden sich in den Alpenlandkreisen demnach 
mittelfristig erheblich vergrößern.

Der Perimeter des Bayerischen Alpenplans ist bislang unberührt von Windkraftanlagen. Nach 
derzeitigem Stand (September 2021) ist nicht von einer grundlegenden Veränderung auszugehen, 
zumindest nicht was seine Zone C angeht. In höheren Lagen und insbesondere auf den Kamm- und 
Gipfelbereichen der Alpen werden zwar deutlich höhere Windgeschwindigkeiten im Jahresmittel 
erreicht. Gleichwohl stellt sich hier das Problem des Auftretens von Winden mit Orkanstärke, der 
Erschließung für Errichtung (z.B. Anlieferung der Bauteile mittels Schwertransport) und Wartung 
großer Windkraftanlagen sowie die Infrastruktur zur Netzeinspeisung, wenn sie nicht allein auf 
eine unmittelbare Versorgung am Standort selbst ausgerichtet sind. Zudem kommen in der faktisch 
intangiblen Zone C Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wie auch der Raumordnung zum 
Tragen, welche die Wirtschaftlichkeit von Windkraftprojekten trotz hoher Windexposition stark 
einschränken bzw. deren Realisierung rechtlich entgegenstehen.

In den Tälern und Becken der Bayerischen Alpen sowie im Alpenvorland sind die durchschnitt-
lichen Windgeschwindigkeiten als Folge des Luftstaus vergleichsweise gering ausgeprägt und lassen 
eine rentable Nutzung der Windkraft beim jetzigen Stand der Technik eher fraglich erscheinen 
(vgl. Bayerischer Windatlas 2021). Insofern erscheint das Szenario einer ausgeprägten Erschließung 
des Alpenplan-Gebiets mit großen Windkraftanlagen aus ökologischer und landschaftsästhetischer 
Sicht, aber eben auch aufgrund der ökonomisch wie auch naturräumlichen Rahmenbedingungen 
unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz wird es spätestens 2027 in allen Alpenlandkreisen definitiv 
weitere Vorranggebiete für Windkraft geben. Insofern sollte ein eventuell nach Norden erweiterter 
Alpenplan bestehende regional- und fachplanerische Festlegungen nicht ersetzen, sondern in einer 
flächendeckenden Zonierung raumverträglich, vorausschauend und konsistent zusammenführen; 
nachgerade durch die Erweiterung der Zone C, die freilich aus den zuvor genannten Erwägungen 
inkongruent sein muss mit regionalplanerisch festzusetzenden Windkraft-Vorranggebieten.
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10 Fazit

Der Bayerische Alpenplan wirkt und das ist gut so. Die Bayerische Landesplanung darf darauf 
sehr stolz sein und hat allen Grund, ihn zu feiern. Ihr vor 50 Jahren implementiertes, innovatives 
raumplanerisches Zonierungskonzept ist sowohl alpenweit als auch, was die (Hoch-)Gebirgsräume 
weltweit angeht, als vorbildlich anzusehen. Ohne das „Geburtstagskind“ wären die Bayerischen Al-
pen heute landschaftlich nicht so attraktiv, da viel intensiver erschlossen, biologisch weniger vielfältig 
und vermehrten alpinen Naturgefahren ausgesetzt. Der Alpenplan hat die Bayerischen Alpen vor 
einer touristischen Übererschließung bewahrt und somit den Schutz landschaftlich und ökologisch 
sensibler Bereiche erreicht, ohne den Tourismus und die landschaftsbezogene Naherholung und 
deren regionalwirtschaftliche Effekte einzuschränken. 

Ein immer weiter so genügt aber nicht. Deshalb wird an dieser Stelle dafür plädiert, den bisherigen 
Alpenplan zu einem Alpenplan 2.0 weiterzuentwickeln. Dabei geht es vor allem um die in Zeiten des 
in den Alpen forciert ablaufenden Klimawandels stärkere inhaltliche Gewichtung der Naturgefahren-
Problematik bei der inneren Abgrenzung der Alpenplan-Zonierung. Daraus resultiert die kurzfristige 
Forderung zur massiven Erweiterung seiner Zone C. Gleichzeitig muss das Regelungssystem (Nr. 
2.3.3 LEP) angepasst und fortgeschrieben werden mit dem Ziel, die Zone C von einer lediglich 
touristischen zu einer umfassenden Schutz- und Ruhezone werden zu lassen.

Andererseits könnte langfristig eine äußere Erweiterung des Alpenplans zum Perimeter der völker-
rechtlichen Alpenkonvention erfolgen. Diese räumliche Erweiterung sollte im Sinne eines Freiraum-
verbundsystems darauf gerichtet zu sein, die Zersiedlung bzw. Landschaftsfragmentierung auch im 
Alpenvorland zu begrenzen und somit landschaftsökologisch wirksame Freiraumkorridore zwischen 
alpinen und voralpinen Landschaften planerisch dauerhaft zu sichern.

Abschließend wird erneut auf die „Kufsteiner Resolution“ des Vereins zum Schutz der Bergwelt 
vom Herbst 2001 verwiesen. Dort heißt es wörtlich in Punkt 3.1 betreffend Forderungen zu res-
sortübergreifenden Programmen in allen Alpen-Anrainerstaaten: „Der „Export“ des im Bayerischen 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) seit 1972 integrierten und sehr bewährten dreizonigen und 
ressortübergreifenden Bayerischen „Alpenplans“ (…) in alle übrigen Alpen-Anrainerstaaten muss 
umgehend in Angriff genommen werden“ (VzSB 2001: 86). Zwar existieren einige vom EU-Interreg 
Programm ‚Alpine Space‘ geförderte Projekte (z.B. OpenSpaceAlps: https://www.alpine-space.org/
projects/openspacealps), die in diese Richtung arbeiten, aber es gibt noch viel zu tun, um unsere 
Alpen für die kommenden Generationen als lebenswerte, weil naturnahe Landschaft zu erhalten: 
als das Herzstück Europas.

Endnoten

1   Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 254, BayRS 230-1-W), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 675).

2  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) geändert.
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3  Die dargestellten Ergebnisse beruhen auf Analysen in einem Geographischen Informationssystem (GIS). 
Dabei wurden folgende Daten (inkl. Urhebernennung) herangezogen: Gefahrenhinweise/Georisiken, Schutz-
gebiete des Naturschutzes (Bayerisches Landesamt für Umwelt, LfU); Zonierung Alpenplan (Bayerisches 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, StMWi); ATKIS Basis DLM, Hausum-
ringe (Bayerische Vermessungsverwaltung); Waldfunktionspläne (Bayerische Forstverwaltung); OpenStreet-
Map Daten (OpenStreetMap contributors); Amtliche Flächenstatistik (Bayerisches Landesamt für Statistik, 
BayLfStat).

4 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBl. S. 313, 
BayRS 7902-1-L), zuletzt geändert durch Art. 12a Naturwaldreservate und Naturwaldflächen vom 23. No-
vember 2020; vgl. auch Art. 9b Abs. 6 des Änderungsgesetzes (BayKlimaG) vom 23. November 2020 (GVBl. 
S. 598).

5 vgl. https://www.naturerlebnis.bayern.de/naturvertraeglich_unterwegs/ratgeber_freizeit_natur/doc/vollzugs-
bekanntmachung_erholung.pdf. (aufgerufen am 10.9.2022).

6 Hierzu ist anzumerken, dass bisher keine „Regionalen Grünzüge“ in den Regionalplänen der Regionen Ober-
land und Südostoberbayern festgelegt sind. Dieses Instrument mit dem Charakter von Zielen der Raumord-
nung ist in der regionalplanerischen Praxis den Verdichtungsräumen vorbehalten, was einer flächendeckenden 
Sicherung relevanter Grünkorridore ohnedies entgegensteht.
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